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e) Dass vereinzelt schon während der wissenschaftlichen Ausbildung
die praktische Ausbildung an den Universitäten in Angriff genommen
wird (Leipzig, Jena), wurde schon oben erwähnt. Bei der praktischen
Ausbildung, die, wie schon oben gesagt, im Zusammenhang mit dem
Unterrichtsbetrieb einer höheren Lehranstalt geschieht, ist das

Hauptgewicht auf die Einführung in die praktische Unterrichtstätigkeit

gelegt. Die Kandidaten hospitieren zunächst, unterrichten
dann selbst in Gegenwart des Fachlehrers, wobei die Handhabung
des Unterrichtes schrittweise selbständiger wird. Ihre Leistungen
unterliegen einer ständigen Kontrolle; besonders gefördert wird die
methodische Durchbildung durch die Probelektionen, bei denen ein
Kandidat in Anwesenheit der Seminarleiter und der anderen Kandidaten

seines Seminars unterrichtet und dann der Gang der Stunde
nachträglich genau durchgesprochen wird. Allmählich geht man dazu
über, dem Kandidaten den Unterricht in einem Fache für längere
Zeit anzuvertrauen.

% — Die praktische Ausbildung der Referendare wird durch eine
<( pädagogische Prüfung » abgeschlossen. Es wird z. B. in Preussen
eine schriftliche Hausarbeit gefordert; bei der mündlichen Prüfung,
die sich auf allgemeine Pädagogik und auf die Didaktik der vom
Kandidaten gewählten Unterrichtsfächer erstreckt, werden zwei
Probelektionen gehalten. Dem « Pädagogischen Prüfungsamt »

gehören an der Ausbildung beteiligte Schulmänner an.

3. — Man legt nach wie vor Wert darauf, dass die wissenschaftliche

Ausbildung der Mathematiklehrer nicht zugunsten der
praktischen in den Hintergrund tritt.

IV. — Fortbildung der Lehrer.

a) Ferienkurse sind an einer ganzen Reihe von Universitäten eine
in mehr oder weniger regelmässigen Zeiträumen wiederkehrende
Einrichtung. Ferienkurse heissen sie, weil sie vielfach während der
studentischen Ferien stattfinden. Die Studienräte werden für solche,
etwa zwei Wochen dauernden Kurse beurlaubt und erhalten
zuweilen auch einen Zuschuss zu den durch die Teilnahme erwachsenden
Unkosten. Als eine Besonderheit ist zu erwähnen, dass in Bayern für
diejenigen Studienräte, die wissenschaftlich weiterarbeiten, eine
<( besondere Prüfung» vorgesehen ist, bei der der Nachdruck auf
einer wissenschaftlichen Arbeit liegt. Die Prüfung muss innerhalb
der ersten 10 Jahre nach dem Bestehen des I.ehramtsexamens
abgelegt werden.
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b) Der Deutsche Verein zur Förderung des mathematischen und

naturwissenschaftlichen Unterrichts hält alljährlich eine Jahresversammlung
ab und dient auch mit seiner Zeitschrift der Fortbildung der
Mathematiklehrer. Der Verein ist ganz wesentlich, mittelbar und unmittelbar,

an den Reformbestrebungen der letzten Jahrzehnte beteiligt
gewesen. Die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte, die alle
zwei Jahre tagt, hat auch eine Abteilung für mathematischen und
naturwissenschaftlichen Unterricht. Diese und ebenso die rein
wissenschaftlichen Abteilungen (insbesondere diejenige für Mathematik,

die gleichzeitig die Tagung der Deutschen Mathematiker-
Vereinigung bedeutet) werden von Studienräten viel besucht. Die
Naturforschergesellschaft hat das Verdienst, durch Einsetzung einer
Unterrichtskommission den Reformbestrebungen im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht Ausdruck und Erfolg geschaffen
zu haben. Die deutschen mathematischen Gesellschaften und
Vereinigungen haben im Mathematischen Reichsverband eine
Spitzenorganisation geschaffen, die sich die ständige Vertretung der Interessen
der Mathematik bei der Erörterung von Unterrichtsfragen zur
Aufgabe gemacht hat. Der Deutsche Ausschuss für mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unterricht ist eine Spitzenorganisation
sämtlicher am mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht

interessierten wissenschaftlichen Vereinigungen und
Gesellschaften und hat sich als Nachfolger der Unterrichtskommission
gleichmässig in den Dienst des mathematischen wie des naturwissenschaftlichen

Unterrichts gestellt. Die genannten Organisationen sind
bei ihren Arbeiten in ständiger Fühlung miteinander.

c) Die Veröffentlichungen der Lehrer an höheren Schulen, sowohl
in den Beilagen zu den Jahresberichten der Schulen, die allerdings
in den letzten Jahren in Wegfall gekommen sind, wie in den
Zeitschriften und in der Buchliteratur, behandeln vor allem didaktische

Fragen; auph da, wo die Arbeiten weniger methodischer als
stofflicher Art sind, bewegen sie sich vornehmlich auf dem Gebiete
der Schulmathematik.

d) Während es früher geradezu als Regel gelten konnte, dass die
Hochschuldozenten zunächst Lehrer an höheren Schulen waren (es
seien z. B. die Namen Weierstrass, Clebsch, Fuchs, Kummer,
Sturm, Killing, Lampe, Jahnke genannt), ist diese Laufbahn
neuerdings zu einer Seltenheit geworden (von lebenden deutschen
Mathematikern sind zu nennen SALKOwsKi-Berlin, BECK-Bonn).

V. — Gesetzliche Bestimmungen für Lehrer
AN HÖHEREN SCHULEN.

a) Die feste Anstellung setzt die Ablegung der Staatsprüfung und
die Zuerkennung des Zeugnisses über die Anstellungsfähigkeit am
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